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Stellungnahme zur Regionalplanung Windkraft Schleswig-Holstein 
 
 

1. Einführung 

 
Das Modell der derzeitigen schleswig- holsteinischen Landesregierung zur 

zukünftigen Versorgung mit erneuerbaren Energien sowie die daraus erarbeiteten 

Regionalpläne vom 6.12.2016 enthält einige Aussagen, die eine rechnerische 

Kontrolle und auch eine Überprüfung hinsichtlich der Plausibilität erforderlich 

gemacht haben. Ausgehend von der lange Zeit erhobenen Forderung, Schleswig-

Holstein habe bisher „300 % seines Jahresverbrauchs“ aus konventionellen 

Kraftwerken erzeugt und müsse daher dieselbe Energiemenge bis 2030 aus 

Erneuerbaren Energien decken, ergab sich die Frage, ob diese Forderung einerseits 

berechtigt und andererseits überhaupt richtig ermittelt wurde.  

 

Eine erste Recherche zur Ermittlung des Jahresverbrauchs des Landes S-H ergab 

einen Wert von 13,5 TWh/a, der aber im April 2016 vom Statistikamt Nord auf 16 

TWh/a korrigiert werden musste. Die durchschnittliche Jahreserzeugung aller 

konventionellen (atomar, fossil) Kraftwerke Schleswig-Holsteins konnte aus Angaben 

der verschiedenen Kraftwerksbetreiber zu 31,5 TWh/a ermittelt werden, also max. 

200 % des Landesverbrauchs. Damit stand fest, dass die über Jahre von der 

Landesregierung erhobene Forderung der „300 %“ sowohl sachlich als auch 

rechnerisch grundsätzlich falsch war. Das MELUR hat diesen Sachverhalt am 

14.12.2016 schriftlich eingeräumt. Aus dieser Erkenntnis ergab sich die 

Notwendigkeit, das z.Zt. von der derzeitigen Landesregierung verfolgte Energie-

Konzept einer Überprüfung zu unterziehen. Dabei wird ausschließlich auf 

Datenmaterial aus Veröffentlichungen der Landesregierung (Landtagsdrucksachen), 

des MELUR, der Bundesnetzagentur (BNetzA) und anderer öffentlicher Institutionen 

zurückgegriffen.  

 

Die am Schluss dieser Stellungnahme aufgezeigten alternativen Szenarien 

orientieren sich im Wesentlichen an dem „Zielszenario für den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in der Stromversorgung“ aus der Landtagsdrucksache 

Für Mensch und Natur – Gegenwind Schleswig-Holstein e. V.   
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www.gegenwind-sh.de –  kirchhof@gegenwind-sh.de 
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18/4389 vom 6.7.2016. Außerdem wird der Netzentwicklungsplan Strom 2030, 

Version Mai 2017, 2. Entwurf zur Verifizierung herangezogen. Es werden 

abschließend drei mögliche Alternativen zum derzeitigen Szenario der vorgestellten 

Regionalpläne vorgestellt. 

 

 

2. Einzelkritik 

 

 Das von der Landesregierung deklarierte Flächenziel von 2 % der 

Landesfläche ist willkürlich und durch keine bundesgesetzliche Forderung 

gerechtfertigt. Die Forderung nach Schaffung substanziellen Raumes bedingt 

keine Mindestfläche. 

 

 Auch die bisherige Rechtsprechung hat noch in keinem Fall eine die 

Privilegierung einschränkende Regionalplanung zurückgewiesen, weil die 

ausgewiesene Fläche zu klein war. Grundsätzlich gilt: Privilegiert sind 

Windkraftanlagen, nicht eine maximale Gewinnerzielung aus dem Bau und 

Betrieb derselben. 

 

 Insofern ist auch die erfolgte Abwägung für den ersten Entwurf der 

Regionalplanung als fehlerhaft anzusehen, wenn einzelne Flächen trotz 

Überlagerung mit Abwägungskriterien, die an anderer Stelle zum Ausschluss 

von Flächen geführt haben, mit der Begründung eines notwendigerweise zu 

erreichenden energiepolitischen Zieles als Vorrangflächen ausgewiesen 

werden. 

 

 Allerdings ist sogar das selbstgestellte energiepolitische Ziel bei korrekter 

Berechnung mit weniger Fläche zu erreichen. Das in Landtagsdrucksache 

18/4389, Seite 137, zitierte „Zielszenario für den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien in der Stromversorgung“  weist bereits erhebliche Mängel in der 

Berücksichtigung aktuell erzielbarer Leistungsdaten sowie eine nicht 

nachvollziehbare Fehlgewichtung der Offshore- gegenüber den Onshore-

Kapazitäten auf. Die dadurch bedingten Folgewirkungen auf 

Flächenverbrauch, Abstände zur Wohnbebauung, Lärmbelästigung, 

Verbrauch von unnötiger Infrastruktur zum Netzanschluss und Netzkapazität, 

unnötige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Flora-Fauna-

Habitats erzwingen geradezu eine Betrachtung von Alternativen. Die bisher 



 

 3 

von der Landesregierung stets betonte Alternativlosigkeit des von ihr 

vorgestellten Zielszenarios gibt Anlass zu der Vermutung, dass man sich mit 

alternativen Szenarien bisher überhaupt nicht beschäftigt hat. 

 

 Ausgehend von der Pöyry-Studie, die die Landesregierung 2014 erstellen ließ, 

um das Gesamtpotential für EE in Schleswig-Holstein zu ermitteln, ergeben 

sich einige charakteristische Kennzahlen, die einerseits Eingang in das 

Szenario der Landtagsdrucksache 18/4389 gefunden haben, andererseits 

aber auf gravierende Fehler in der Regionalplanung hinweisen. 

 

Beispiel 1 

Der in der Pöyry-Studie als praktikabel ermittelte Flächenverbrauch von 2,2 ha/MW 

findet keinen Eingang in die Landtagsdrucksache 18/4389. Aus Landtagsdrucksache 

18/5177 vom 24.2.2017 gehen 3,2 ha/MW hervor. D.h. dass die max. 

Inanspruchnahme von 2 % der Landesfläche mit diesem Wert und dem Ausbauziel 

von 12 GW installierter Leistung in 2030 überhaupt nicht erreichbar ist! (Anmerkung: 

Im Plankonzept geht die Landesregierung von 3,14 ha/MW aus, errechnet aus 

31.353 ha/10.000 MW. Dagegen heißt es auf S. 91 des gesamträumlichen 

Plankonzepts, dass für die Repoweringflächen ein Flächenbedarf von 3,5 ha/MW 

angenommen wird, also ein Widerspruch in sich).  

Tatsächlich werden bei optimaler Konfiguration Werte von annähernd 2 ha/MW und 

sogar darunter erreicht. Dieser Wert entspricht realen Beispielen der Pöyry-Studie 

sowie mit der Mindestgröße von Vorrangflächen der Regionalplanung, in der für 

3 Referenzanlagen mit je 3 MW installierter Leistung 15 ha benötigt werden 

(= 1,7 ha/MW). 

 

Beispiel 2 

Aus den Pressemeldungen des MELUR vom 3.8.2016 bezüglich der Anzahl, der 

installierten Leistung und der erzeugten Energiemenge per 31.12.2015 geht 

andererseits hervor, dass zum Erreichen des Erzeugungsziels im Jahr 2030 keine 

12 GW, sondern lediglich 10,4 GW notwendig sind. Dadurch ließe sich die 

erforderliche Landesfläche bereits auf 1,7 % reduzieren. 

 

Beispiel 3 

Die im Zielszenario in Landtagsdrucksache 18/4389 für das Jahr 2015 genannte 

Offshore-Leistung von 1,5 GW soll bis 2030 auf lediglich 2,5 GW steigen. Das ist in 

einem Zeitraum von 15 Jahren geradezu lächerlich, insbesondere auch im Hinblick 
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auf die höhere Leistungsdichte und Ertragsfähigkeit der Offshore-Anlagen. Die 

kürzlich bekannt gewordenen Ausschreibungsergebnisse (z. B. EnBW, Nordsee, He 

Dreiht und Dong, Dänemark) ohne zusätzliche Förderung zeigen, dass Offshore-

Erzeugung konkurrenzfähig ist und wesentliche Nachteile der Onshore-Erzeugung 

vermeidet. Der Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur, Stand: Mai 2017, 

nennt daher zu Recht im Szenario B 2035 eine Offshore-Leistung von 3,5 GW für 

Schleswig-Holstein. Allein diese Verschiebung von Onshore zu Offshore bedeutet 

eine Verringerung auf 1,4 % der benötigten Landfläche. 

 

Beispiel 4 

Nach den Angaben der Landesregierung stehen aktuell 1306 WKA außerhalb der 

geplanten Vorranggebiete, wovon lediglich 588 Anlagen Repoweringpotential haben. 

Aus den Genehmigungsdaten der Bundesnetzagentur und den Daten des LLUR geht 

eindeutig und nachprüfbar hervor, dass knapp 600 dieser Bestands-WKA noch bis 

mindestens 2030 betrieben werden, da ihre Inbetriebnahme nach 2010 und in 

erheblichem Umfang erst in den letzten 3 Jahren erfolgte. Die installierte Leistung 

dieser langfristig laufenden Anlagen beträgt etwa 1,5 GW und muss zwingend auf 

den Gesamtbedarf von 10 GW in den Vorrangflächen angerechnet werden. Somit 

werden bis zum Jahr 2030 nur noch Vorrangflächen für 8,5 GW benötigt, was den 

Flächenbedarf bis 2030 um mindestens weitere 0,25 % der Landesfläche reduziert. 

 

Beispiel 5 

Bei Vergleich der Szenarien der Landesregierung und der Bundesnetzagentur für die 

Versorgung mit EE ergeben sich beachtliche Diskrepanzen. Das von der derzeitigen 

Landesregierung ausgegebene und politisch motivierte Ziel beläuft sich auf 44 TWh 

für 2030. 

Die Begründung dafür lautete bisher immer auf 16 TWh Eigenverbrauch für 

Schleswig-Holstein und der nicht näher bezifferten Versorgung von Hamburg oder 

anderen Bundesländern, was bisher u.a. aus den drei Kernkraftwerken Krümmel, 

Brokdorf und Brunsbüttel erfolgte. Die bisherige Erzeugung Schleswig-Holsteins aus 

konventionellen Kraftwerken (Kernkraft und fossil) betrug im Durchschnitt 31,5 TWh. 

Zieht man davon den Eigenverbrauch Schleswig-Holsteins ab, verblieben für 

Hamburg 15,5 TWh. 

 

Nach dem Szenarioplan der BNetzA, Seite 46, beträgt der Verbrauch Schleswig-

Holsteins im Szenario C 2030 etwa 14,3 TWh und für Hamburg 14,8 TWh, 

zusammen also 29,1 TWh. Es ist auch aus dem Szenario der Landesregierung weder 
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ersichtlich noch begründet, wie der Unterschied zwischen 44 TWh und 29,1 TWh 

zustande kommt, zumal Hamburg auch aus Niedersachsen EE bezieht und damit 

den überschüssigen Anteil für Schleswig-Holstein noch vergrößert. 

 

Das Szenario der BNetzA – begründet auf einer Prognose des Netzbetreibers Tennet 

– sieht dafür im Jahr 2030 im Szenario B 2030, Seite 60, sogar lediglich 7,8 GW 

Onshore und 2,6 GW Offshore als installierte Leistung in Schleswig-Holstein für 

ausreichend an. Die von der Landesregierung für denselben Zeitpunkt geplanten 

12 GW Onshore bzw. 2,5 GW Offshore sind also wesentlich überdimensioniert und 

führen zu einem nicht gerechtfertigten Flächenverbrauch an Land sowie der Gefahr 

vieler stillstehender Anlagen bei durchschnittlichem Windanfall. Dies insbesondere 

deshalb, weil der Netzausbau den im Szenario B 2030 genannten 

Erzeugungskapazitäten bereits angepasst ist. Da die Landesregierung bisher keine 

quantitativen Aussagen zur Auswirkung von Speicheroptionen im Szenario 2030 

gemacht hat, diese aber qualitativ in Aussicht stellt, sind die Beiträge Onshore für 

diesen Zeitpunkt allenfalls als spekulativ zu bezeichnen. Eine darauf gestützte 

Aussage zum notwendigen Flächenanteil ist daher wertlos. 

 

Bemerkenswert ist vor allem die Schlussbemerkung zur Erläuterung des Szenarios 

B 2030 der BNetzA: 

„In der Jahreshöchstlast von 84 GW sind in Szenario B 2030 nach Vorgabe der 

BNetzA u. a. 2,6 Millionen Wärmepumpen und 3 Millionen Elektroautos, 4,5 GW PV-

Batteriespeicher und 4 GW Demand Side Management (Industrie und GHD) zu 

berücksichtigen. Das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, soll in Szenario B 2030 vollständig erreicht werden, es gilt ein maximaler 

Ausstoß von 165 Mio. t CO₂.“ 

Diese Feststellung beinhaltet also bereits eine weitreichende Sektorkopplung und 

widerlegt die in den bisherigen Regionalkonferenzen der Landesregierung mehrfach 

wiederholte Behauptung, der Ausbau auf 12 GW in 2030 sei notwendig, um die 

Sektorkopplung zu ermöglichen. 

 

Beispiel 6 

Im Netzentwicklungsplan Strom 2030, Version 2017, 2. Entwurf, Seite 22, werden die 

Rahmenbedingungen für die Erstellung der verschiedenen Szenarien aufgezählt und 

erläutert. Es wird insbesondere darauf verwiesen, dass „Dabei (…) auf die 

Potentialanalysen, bereits erteilte Genehmigungen durch die Verteilernetzbetreiber 

und die Zielzahlen der Bundesländer zurückgegriffen (wird)“. Anhand der bereits 
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erwähnten Beispiele 1 bis 5 ist das in Schleswig-Holstein bisher offenbar nicht erfolgt, 

wie aus den erheblichen Diskrepanzen bei den Ausbauzielen ersichtlich wird.  

Um also einen abgestimmten Ausbau innerhalb der Bundesrepublik und einseitige 

Belastungen der schleswig-holsteinischen Bevölkerung und des Flora-Fauna-Habitats 

zu vermeiden, ist eine vollständige Überarbeitung der vorgelegten Regionalpläne 

dringend geboten.  

 

 

3. Fazit 

 

Aus den vorliegenden Ausführungen ergeben sich zunächst unmittelbar folgende 

Schlussfolgerungen: 

 Die vorliegenden Regionalpläne beruhen ganz offensichtlich auf überholten 

und teilweise sogar falsch ermittelten Zahlen. 

 Die Verwendung dieser falsch ermittelten Zahlen führt zu einer viel zu hohen 

Ausweisung der notwendigen Landesfläche Schleswig-Holsteins und zur 

Aggregation unnötiger Industriebauten (WKA).  

 Die Verwendung dieser falsch ermittelten Zahlen verhindert die Möglichkeit, 

größere Abstandsflächen zur Wohnbebauung auszuweisen und damit Schall- 

und optische Emissionen zu verringern.  

 Die Nichtberücksichtigung der Bestandsanlagen aus den herausgefallenen 

Windeignungsflächen stellt einen erheblichen Mangel der gegenwärtigen 

Planung dar.   

 Die bisher vorgebrachte Argumentation, der erhöhte Ausbau sei zur 

Berücksichtigung von Elektromobilität und den Betrieb von Wärmepumpen 

notwendig, wird von den Erläuterungen im NEP 2017 der BNetzA zu den 

einzelnen Szenarien widerlegt. 

 Eine vollständige Überarbeitung der vorgelegten Regionalpläne ist geboten, 

um nachhaltige Schäden in finanzieller, naturschutzrechtlicher und 

gesundheitlicher Hinsicht an der Bevölkerung und dem Land Schleswig-

Holstein zu vermeiden.  

 

Die vorliegenden Regionalpläne sind daher zurückzuziehen und auf Kongruenz zu 

den bundeseinheitlich entwickelten Netzentwicklungsplänen zu überprüfen und 

entsprechend anzupassen. Eine Weiterverwendung verbietet sich auch unter dem 

Gesichtspunkt einer volkswirtschaftlich nicht zu vertretenden Fehlallokation von 

Investitionsmitteln. Die bereits allein in Schleswig-Holstein anfallenden Mehrkosten 
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für EinsMan-Maßnahmen und Redispatch in Höhe von ½ Milliarde Euro pro Jahr sind 

sichtbarer Ausdruck dieses Missmanagements. Auf die entsprechenden Berichte und 

kritischen Anmerkungen der Expertenkommission zum 5. Monitoringbericht der 

Bundesregierung vom Dezember 2016 und den Bericht des Bundesrechnungshofs 

vom 21. Dezember 2016 sei daher ausdrücklich hingewiesen. 

 

 

4. Alternativen 

 

Die bisher vorliegenden Zahlen für Schleswig-Holstein und die Berechnungen der 

BNetzA zeigen, dass das bisher von der schleswig-holsteinischen Regierung 

vorgelegte Szenario aus Landtagsdrucksache 18/4389 nicht alternativlos ist wie 

bisher behauptet. Im Folgenden werden 3 alternative Szenarien vorgestellt, die u. a. 

durch die gerade veröffentlichten NEP der BNetzA in ihrer Richtigkeit und 

Machbarkeit bestätigt werden.  

 

a. Szenario 1: Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit 44 TWh/a bis 2030 kann mit 

einem Flächenverbrauch Onshore von 1,73 % oder weniger dargestellt werden. 

Dies ergibt sich allein aus einer korrekten Nachrechnung mit den aus 

Bestandsanlagen vorliegenden Messwerten. 

 

b. Szenario 2: Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit 44 TWh/a bis 2030 kann bei 

maßvoller Erhöhung des Offshore-Anteils auf 4 GW installierter Leistung mit 

einem Flächenverbrauch Onshore von 1,3% oder weniger dargestellt werden. 

Siehe dazu auch Szenario B 2030 der BNetzA, Mai 2017. 

 

c. Szenario 3: Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit den ursprünglich mit 

konventioneller Erzeugung erreichten 31,5 TWh/a bis 2030 kann bei maßvoller 

Erhöhung des Offshore-Anteils auf 4 GW mit einem Flächenverbrauch Onshore 

von 0,5 % oder weniger dargestellt werden. Der weitere Ausbau Onshore kann 

sofort eingestellt werden. 

 

Anmerkung: Bei den vorliegenden Betrachtungen wurde eine Speicherung von 

Spitzenerträgen, die bisher durch EinsMan-Maßnahmen abgeregelt wurden, nicht 

berücksichtigt. Eine grobe Abschätzung, diese bisher nutzlos gewordenen 

Strommengen über Speicherung in Flautenzeiten in das Netz einspeisen zu können, 

ergibt eine weitere Reduktion der installierten Kapazität um 10-20 % je nach 
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Sektorkopplung. Dies wirkt sich natürlich ebenfalls weiterhin mindernd auf die 

notwendigen Flächen Onshore aus. 

Die Analyse der Aussagen in Landtagsdrucksache 18/4389 zur Effizienzsteigerung in 

der Wärmeversorgung des Gebäudebestands und zunehmenden Einsatzes von 

Strom aus EE zur Wärmeerzeugung offenbart den Mangel an ausreichender 

Simulation. Aus den lediglich als Vorhaben genannten Projekten lässt sich bisher 

nicht erkennen, welche Ausbaukapazitäten, Betriebsparameter und 

Investitionskosten zu einem annähernd ökologisch und ökonomisch optimierten 

Betrieb führen sollen. Die bisher bekannt gewordenen Ergebnisse aus „Smart Region 

Pellworm“ und „Power-to-Heat“ in Neumünster lassen auf erheblichen Nachholbedarf 

in Forschung, Entwicklung und Regulierung schließen, bevor(!) ein unkontrollierter 

weiterer Ausbau an WKA-Erzeugung stattfindet.  

 

 
5. Quellennachweis: 

 

 Nachrechnung EE - Modell für S-H, 11.6.2017 (im Anhang) 

 Liste der Windkraftanlagen außerhalb der Vorranggebiete, BNetzA und LLUR, 

2016 (im Anhang) 

 NEP 2017, 2. Entwurf der BNetzA vom 2. Mai 2017 

 5. Monitoringbericht zur Energiewende, Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie von Dezember 2016  

 Stellungnahme zum fünften Monitoring-Bericht der Bundesregierung für das 

Berichtsjahr 2015 von Dezember 2016 

 Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen 

Bundestages über Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 21.12.2016 
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Anhang I: Nachrechnung EE - Modell für S-H 

 

 

1) Landtags-Drucksache 18/5177 vom 24.2.2017 

Dort enthaltene Aussagen: 

a) Am 1.2.2017 sind 1,2 % der Landesfläche Schleswig-Holsteins mit WKA 

belegt.  

Das entspricht 1.576.300 ha x 0,012 = 18.916 ha  

 

2) Aussage des MELUR vom Januar 2017 

Dort enthaltene Aussagen: 

a) Per 31.12.2016 waren in Schleswig-Holstein WKA mit einer 

Gesamtleistung von 5,9 GW installierter Leistung in Betrieb. 

 

Kontrollrechnung mit dem ha-Ertrag aus 1 b)  

18.916 :5.900 MW = 3,2 ha/MW 

 

Ergebnis Nr. 1:  

Anfang 2017 betrug der Flächenbedarf 3,2 ha/MW 

   

3) Landtags-Drucksache 18/4389 vom 6.7.2016 

Dort enthaltene Aussagen in Tabelle 3 auf Seite 137: 

a) Bis zum Jahr 2030 soll mit 12 GW installierter Leistung Onshore eine 

elektr. Jahresarbeit von 27,6 TWh erzeugt werden. 

b) Für diese Leistung soll maximal 2 % der Landesfläche in Anspruch 

genommen werden. 

 

Kontrollrechnung mit dem ha-Ertrag aus 1 b)  

12.000 MW x 3,2 ha/MW = 38.400 ha 

38.400 ha : 1.576.300 ha = 2,43 % der Landesfläche 

 

 

Ergebnis Nr. 2:  

Mit den derzeitigen (2017) ha-Erträgen ist das Ausbauziel auf 2 % der 

Landesfläche nicht zu erreichen! 
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Kontrollrechnung mit den 2 % aus 3 b) 

1.576.300 x 2 % = 31.526 ha 

31.526 ha : 12.000 MW = 2,63 ha/MW 

 

Ergebnis Nr. 3:  

Der ha-Bedarf müsste auf  2,63 ha/MW fallen, um mit 2 % der Landesfläche 27,6 

TWh im Jahr 2030 erzeugen zu können! 

 

 

4) Pressemeldung des MELUR vom 3.8.2016 

Dort enthaltene Aussagen: 

a) Per 31.12.2015 waren in Schleswig-Holstein 2.740 WKA in Betrieb. 

b) Per 31.12. 2015 wurden von diesen WKA 14 TWh/a erzeugt. 

c) Per 31.12.2015 waren 5,36 GW in WKA Onshore installiert. 

 

 

Kontrollrechnung mit den Angaben aus 4 b),4 c) und dem Zielertrag aus 

Landtagsdrucksache 18/4389   

(27,6 TWh : 14 TWh) x 5,36 GW = 10,57 GW 

 

Anmerkung: Die in Landtagsdrucksache 18/4389 errechneten 27,6 TWh 

beruhen auf einem Additionsfehler. Tatsächlich sind es 27,1 TWh. Im 

Folgenden wird daher mit 27,1 TWh weitergerechnet. 

 

Kontrollrechnung mit der korrigierten Jahresarbeit   

(27,1 TWh : 14 TWh) x 5,36 GW = 10,37 GW 

 

Ergebnis Nr. 4:  

Zur Erzeugung von 27,1 TWh in 2030 benötigt man also 10,37 GW installierte 

Leistung und nicht 12 GW, wie in Drucksache 18/4389 ermittelt! 

 

Kontrollrechnung mit diesem Ergebnis Nr. 4 und dem Ergebnis Nr. 3 aus Absatz 3)     

10.370 MW x 2,63 ha/MW = 27.273 ha 

27.273 ha : 1.576.300 ha = 1,73 % 

 

 

Ergebnis Nr. 5:  
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Zur Erzeugung von 27,1 TWh in 2030 benötigt man bei 10,57 GW installierter 

Leistung also lediglich eine Fläche von 1,73 %! 

 

5) Landtags-Drucksache 18/4389 vom 6.7.2016 

Dort enthaltene Aussagen: 

a) Im Jahr 2015 soll mit 1,5 GW installierter Leistung Offshore eine elektr. 

Jahresarbeit von 6,8 TWh erzeugt werden. 

b) Bis zum Jahr 2030 soll die Leistung Offshore lediglich um 1 GW auf 2,5 

GW ausgebaut werden und damit 11 TWh erzeugt werden! 

 

Diese Steigerung um lediglich 1 GW innerhalb von 15 Jahren(!) ist 

wenig ambitioniert. Daher Vorschlag: Steigerung des Ausbaus von 

2,5 GW auf 4 GW installierte Leistung in 2030. 

 

Kontrollrechnung mit dem TWH-Ertrag aus 5 b)  

(4 GW : 2,5 GW) x 11 TWh = 17,6 TWh, das entspricht einer Steigerung 

von 6,6 TWh gegenüber dem bisherigen Plan von 11 TWh. Diese 

Steigerung des Ertrags Offshore um 6,6 TWh wird von dem Onshore-

Anteil abgezogen: 

27,1 TWh – 6,6 TWh = 20,5 TWh 

 

Ergebnis Nr. 6:  

Das unter Ergebnis Nr. 4 errechnete und korrigierte Ausbauziel für das Jahr 

2030 von 27,1 TWh  Onshore ermäßigt sich dadurch auf 20,5 TWh. 

 

Kontrollrechnung mit dem TWh-Ertrag aus dem Ergebnis  Nr. 6  

(20,5 TWh : 27,1 TWh) x 10,37 GW = 7,84 GW 

  

Ergebnis Nr. 7: 

Für dieses Szenario Nr. 1 benötigt man also nur noch 7,84 GW installierte 

Leistung Onshore. 

 

Kontrollrechnung mit der installierten Leistung aus dem Ergebnis Nr. 6  

7.840 GW x 2,63 ha/MW = 20.619 ha 

20.619 ha : 1.576.300 ha = 1,3 % der Landesfläche 

 

 Ergebnis Nr. 8: 
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Für dieses Szenario Nr. 1 benötigt man also nur noch 1,3 % der Landesfläche. 

 

6) Landtags-Drucksache 18/4389 vom 6.7.2016 und korrigierte Erzeugung aus Ergebnis 

Nr. 4  

 

Dort enthaltene Aussagen (siehe unten 6 a bis 6 c) und Übernahme der neu 

errechneten Daten (siehe unten 6 d und 6 f): 

a) Im Jahr 2030 soll mit 2,9 GW installierter Leistung aus Photovoltaik eine 

elektr. Jahresarbeit von 2,9 TWh erzeugt werden. 

b) Im Jahr 2030 soll mit 0,4 GW installierter Leistung aus Biomasse eine 

elektr. Jahresarbeit von 2,4 TWh erzeugt werden. 

c) Im Jahr 2030 soll mit 0,1 GW installierter Leistung aus sonstigen 

Erzeugern eine elektr. Jahresarbeit von 0,6 TWh erzeugt werden. 

d) Im Jahr 2030 kann mit 7,84 GW installierter Leistung aus Wind Onshore  

eine elektr. Jahresarbeit von 20,5 TWh erzeugt werden. 

e) Im Jahr 2030 kann mit 4 GW installierter Leistung aus Wind Offshore  eine 

elektr. Jahresarbeit von 17,6 TWh erzeugt werden. 

 

Kontrollrechnung mit den installierten und korrigierten Leistungen im Szenario 2030 

                2,9 TWh aus Photovoltaik  

                2,4 TWh aus Biomasse 

                0,6 TWh aus Sonstigen Erzeugern 

              20,5 TWh aus Wind Onshore 

              17,6 TWh aus Wind Offshore 

Summe 44,0 TWh/a im Jahr 2030  

 

Ergebnis Nr. 9: 

Dieses Szenario Nr. 1 mit lediglich 1,3 % der Landesfläche leistet den politisch 

erwünschten Ertrag von 44 TWh. 

 

7) Schreiben des MELUR vom 12.12.2016, weiteres Szenario Nr. 2 mit der tatsächlich 

und mit konventionellen Kraftwerken vor dem Jahr 2011 in Schleswig-Holstein 

erzeugten Jahresarbeit 

Dort enthaltene Aussagen: 

a) Schleswig-Holstein hat noch nie 300 % seines eigenen Jahresverbrauchs 

(16 TWh) erzeugt.   
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b) Alle konventionellen (Kernkraft, fossil) Kraftwerke haben zusammen im 

Durchschnitt der vergangenen Jahre 31,5 TWh Strom erzeugt. Das sind 

197 % des zuletzt vom Statistikamt Nord im April 2016 auf 16 TWh 

korrigierten Verbrauchs des Landes Schleswig-Holstein. 

 

Kontrollrechnung mit den Arbeitsanteilen aus Landtagsdrucksache 18/4389 im 

Szenario 2030 

 

Wenn man dieses Szenario Nr. 2 mit 31,5 TWh Jahresarbeit zugrundelegt, 

kann der Windanteil Onshore um 

 

44 TWh – 31,5 TWh =  12,5 TWh 

 

 ermäßigt werden. Der Onshore-Anteil ermäßigt sich also auf 

 

20,5 TWh – 12,5 TWh = 8 TWh 

 

Ergebnis Nr. 10: 

Mit 8 TWh Wind Onshore und 4 GW Offshore könnte die ursprüngliche 

Versorgungssituation des Landes Schleswig-Holstein dargestellt werden. 

 

Kontrollrechnung mit dem errechneten Arbeitsanteil und den Arbeitsanteilen aus 

Landtagsdrucksache 18/4389 im Szenario 2030 

 

(8 TWh : 20,5 TWh) x 7,84 GW = 3,06 GW  

 

Kontrollrechnung mit der errechneten installierten Leistung und dem ha-Ertrag aus 

Ergebnis Nr. 3 

   

  3.060 MW x 2,63 ha/MW = 8.048 ha 

  8.048 ha : 1.576.300 ha = 0,5 % der Landesfläche  

 

 Ergebnis Nr. 11: 

Mit 3,06 GW installierter Leistung Wind Onshore könnte die ursprüngliche – auf 

konventioneller Erzeugung beruhende Versorgungssituation des Landes 

Schleswig-Holstein auf 0,51 % der Landesfläche dargestellt werden. 
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Der mittlerweile erreichte Ausbau mit 5,9 GW Onshore per 31.12.2016 ist bereits 

weit überdimensioniert. Der Ausbau kann sofort eingestellt werden! 

 

 

 Fazit 

Aus den vorliegenden Nachrechnungen ergeben sich drei alternative Szenarien 

1, 2 und 3:  

 

a) Szenario 1:  

Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit 44 TWh/a bis 2030 

kann mit einem Flächenverbrauch Onshore von 1,73 % 

dargestellt werden. Dies ergibt sich allein aus einer korrekten 

Nachrechnung (Ergebnisse 4 und 5).  

 

b) Szenario 2: 

Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit 44 TWh/a bis 2030 

kann bei maßvoller Erhöhung des Offshore-Anteils auf 4 GW 

installierter Leistung mit einem Flächenverbrauch Onshore 

von 1,3% dargestellt werden (Ergebnisse 6, 7, 8 und 9).  

 
 

c) Szenario 3: 

Die Versorgung Schleswig-Holsteins mit den ursprünglich mit 

konventioneller Erzeugung erreichten 31,5 TWh/a bis 2030 

kann bei maßvoller Erhöhung des Offshore-Anteils auf 4 GW 

mit einem Flächenverbrauch Onshore von 0,5 % dargestellt 

werden (Ergebnisse 10 und 11). 

 

Anmerkung:  

Bei den vorliegenden Betrachtungen wurde eine Speicherung von 

Spitzenerträgen, die bisher durch EinsMan-Maßnahmen abgeregelt wurden, 

nicht berücksichtigt. Eine grobe Abschätzung, diese bisher nutzlos 

gewordenen Strommengen über Speicherung in Flautenzeiten in das Netz 

einspeisen zu können, ergibt eine weitere Reduktion der installierten Kapazität 

um 10 - 20 %. Dies wirkt sich natürlich ebenfalls mindernd auf die notwendigen 

Flächen Onshore aus. 
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Anhang II 
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